Bundesrat Drucksache 431/23

08.09.23

AV

Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Agrar- und
Fischereifonds-Informationen-Gesetzes und des Tierarzneimittel-
gesetzes

A. Problem und Ziel

Im Rahmen der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europaischen Union ist
die Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 durch die Verordnung (EU) 2021/2116 abgeldst wor-
den. Dadurch ist es auch zu einer Anderung der Regelungen gekommen, die die sog.
Transparenz zum Gegenstand haben, d. h. die Veroffentlichung der GAP-Begunstigten
des jeweiligen Agrar-Haushaltsjahres im Internet. Zwar wird der Mitgliedstaat weiterhin
verpflichtet zu gewahrleisten, dass jedes Jahr nachtraglich die Informationen (ber die
Begunstigten des Europaischen Garantiefonds fir die Landwirtschaft (EGFL) und des
Europaischen Landwirtschaftsfonds fir Entwicklung des landlichen Raums (ELER) nebst
den erhaltenen Betragen verdffentlicht werden, teilweise ist es aber zu Anpassungen ge-
kommen, da nun weitergehende Informationen Uber die Beglnstigten oder die jeweils
betreffenden MalRnahmen, Interventionskategorien oder Sektoren zu veroéffentlichen sind.

Ebenso ist es zu Anderungen der EU-rechtlichen Bestimmungen gekommen, die im Be-
reich der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) der Europaischen Union zur Anwendung
kommen. Hier waren die Vorgaben zu Information und Publizitat bisher in der Verordnung
(EU) Nr. 508/2014 enthalten (siehe dort Artikel 119 in Verbindung mit Anhang V). Im Zuge
der neuen Foérderperiode der GFP sind flr den Nachfolgefonds des Europaischen Mee-
res- und Fischereifonds (EMFF), den Europaischen Meeres-, Fischerei- und Aquakul-
turfonds (EMFAF), nunmehr die Vorgaben zur Transparenz in der allgemeinen flr die
Struktur- und Kohasionspolitik geltenden Verordnung (EU) 2021/1060 enthalten (siehe
dort Artikel 49). Mit Beginn der neuen Forderperiode wurden die Regelungen, die die
Transparenz zum Gegenstand haben, inhaltlich lediglich leicht angepasst. Die Veroffentli-
chung der Daten hat allerdings nach neuem Recht haufiger zu erfolgen.

Die Anderungen im EU-Recht machen eine Anpassung des bisherigen nationalen Durch-
fihrungsrechts im Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetz erforderlich. Diesem
Anpassungsbedarf tragt das vorliegende Anderungsgesetz mit den in Artikel 1 vorgese-
henen Vorschriften Rechnung. Es beschrankt sich auf die durch das geanderte EU-Recht
gebotenen Anpassungen.

Mit Artikel 2 des Gesetzentwurfs wird dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts —
1 BvR 2380/21, 1 BvR 2449/21 — vom 29.9.2022 (BGBI. | S. 2261) Rechnung getragen,
indem die bereits gesetzeskraftige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Tier-
arzneimittelgesetz (TAMG) nachvollzogen wird. Das Bundesverfassungsgericht erklart
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den § 50 Absatz 2 TAMG mit Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 12 Absatz 1 des Grundgeset-
zes fur unvereinbar und ,nichtig, soweit die Vorschrift die Anwendung nicht verschrei-
bungspflichtiger und zugleich registrierter homéopathischer Humanarzneimittel bei Tieren,
die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienen, unter einen Tierarztvorbehalt stellt®.

Ferner wird § 62 Absatz 2 TAMG neu strukturiert, wobei der Inhalt der bisherigen Rege-
lungskompetenzen nicht erweitert wird. Die Regelungen werden prazisiert und zudem
wird sichergestellt, dass insbesondere Fallkonstellationen mit Humanarzneimitteln gere-
gelt werden kénnen.

Gleichzeitig erfolgen rechtsformliche Anpassungen im Hinblick auf die Beh6rdenbezeich-
nungen der Bundesressorts.

B. Losung

Erlass des vorliegenden Gesetzes.

C. Alternativen
Alternativen zu dem vorliegenden Anderungsgesetz bestehen nicht.

Die Anderungen im EU-Recht erfordern eine Anpassung des in Artikel 1 genannten natio-
nalen Durchflihrungsrechts.

Das geltende Tierarzneimittelrecht ist an den Ausspruch des Bundesverfassungsgerichts
sowie die systematische Neuordnung des Tierarzneimittelrechts auf europaischer Ebene,
insbesondere durch die Verordnung (EU) 2019/6, anzupassen.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Es ergeben sich keine Haushaltsausgaben ohne Erflllungsaufwand.
E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fir Biirgerinnen und Biirger

Far die Burgerinnen und Burger ergibt sich kein Erflllungsaufwand.

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Fur die Wirtschaft ergibt sich kein Erfullungsaufwand, insbesondere nicht aus Informati-
onspflichten.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Bund:

Dem Bund entsteht ein einmaliger Erflllungsaufwand von 15 825 Euro.
Lander:

Den Landern entsteht ein einmaliger Erfullungsaufwand von 251 850 Euro.

F. Weitere Kosten

Es entstehen keine weiteren Kosten.
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Bundesrepublik Deutschland Berlin, 8. September 2023
Der Bundeskanzler

An den

Prasidenten des Bundesrates
Herrn Ersten Blrgermeister
Dr. Peter Tschentscher

Sehr geehrter Herr Prasident,

hiermit tbersende ich gemaR Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von der
Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Agrar- und Fischereifonds-
Informationen-Gesetzes und des Tierarzneimittelgesetzes

mit Begriindung und Vorblatt.
Federfuhrend ist das Bundesministerium fiir Ernahrung und Landwirtschaft.

Mit freundlichen GriiRen
Olaf Scholz

Fristablauf: 20.10.23
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Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Agrar- und Fischereifonds-

Informationen-Gesetzes und des Tierarzneimittelgesetzes

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Anderung des Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetzes

Das Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetz vom 26. November 2008 (BGBI.

| S. 2330), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 25 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022
(BGBI. | S. 2752) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1.

Die Bezeichnung des Gesetzes wird wie folgt gefasst:

,Gesetz zur Veroffentlichung von Informationen uber die Zah-
lung von Mitteln aus den Agrar- und Fischereifonds der Euro-

paischen Union®.

2. § 1 wird wie folgt gefasst:

»§ 1

Anwendungsbereich
Dieses Gesetz dient der Durchfuihrung

des Titels V Kapitel IV der Verordnung (EU) 2021/2116 des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 2. Dezember 2021 Uber die Finanzierung, Verwaltung
und Uberwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verord-
nung (EU) Nr. 1306/2013 (ABI. L 435 vom 6.12.2021, S. 187; L 29 vom 10.2.2022,
S. 45) in der jeweils geltenden Fassung sowie der zu seiner Durchfiihrung erlas-
senen Rechtsakte der Europaischen Union und

des Titels IV Kapitel 1l Abschnitt Il der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europai-
schen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestim-
mungen flr den Europaischen Fonds fiir regionale Entwicklung, den Europaischen
Sozialfonds Plus, den Koh&sionsfonds, den Fonds fiir einen gerechten Ubergang
und den Europaischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haus-
haltsvorschriften fur diese Fonds und fur den Asyl-, Migrations- und Integrations-
fonds, den Fonds fir die innere Sicherheit und das Instrument fir finanzielle Hilfe
im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABI. L 231 vom 30.6.2021, S. 159;
L 450 vom 16.12.2021, S. 158; L 241 vom 19.9.2022, S. 16; L 65 vom 2.3.2023,
S. 59) in der jeweils geltenden Fassung sowie der zu seiner Durchflihrung erlas-
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senen Rechtsakte der Europaischen Union, soweit darin jeweils eine Verdéffentli-
chung von Informationen Uber die Zahlung von Mitteln aus dem Europaischen
Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (Fischereifonds) vorgesehen ist.”

3. § 2 wird wie folgt geandert:

a)

f)

Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,Die fur das Zahlen von Mitteln aus dem Europaischen Garantiefonds fir die Land-
wirtschaft und dem Europaischen Landwirtschaftsfonds fur die Entwicklung des
landlichen Raums (Agrarfonds) zustandigen Stellen des Bundes und, soweit diese
Mittel von den Landern gezahlt werden, die hierflr zustandigen Stellen der Lander
veroffentlichen die Informationen nach Artikel 98 Absatz 1 bis 3 der Verordnung
(EU) 2021/2116 in Verbindung mit Artikel 49 Absatz 3 der Verordnung (EU)
2021/1060 in Verbindung mit den Artikeln 58 bis 62 der Durchflihrungsverordnung
(EU) 2022/128 der Kommission vom 21. Dezember 2021 mit Durchfuhrungsbe-
stimmungen zur Verordnung (EU) 2021/2116 des Europaischen Parlaments und
des Rates hinsichtlich der Zahlstellen und anderen Einrichtungen, der Finanzver-
waltung, des Rechnungsabschlusses, der Kontrollen, der Sicherheiten und der
Transparenz (ABI. L 20 vom 31.1.2022, S. 131) in der jeweils geltenden Fassung
im Wege der Direkteingabe auf einer gemeinsamen, von der Bundesanstalt fur
Landwirtschaft und Erndhrung (Bundesanstalt) betriebenen Internetseite nach
MaRgabe des Artikels 98 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2021/2116
in Verbindung mit Artikel 49 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2021/1060 in Verbin-
dung mit Artikel 58 sowie den Anhangen VIl und IX der Durchfiihrungsverordnung
(EU) 2022/128.¢

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingeflgt:

»(2) Die fir das Zahlen von Mitteln aus dem Fischereifonds zustandigen Ver-
waltungsbehdrden des Bundes und der Lander verdffentlichen die Informationen
nach Artikel 49 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/1060 im Wege der Direktein-
gabe auf einer von der Bundesanstalt betriebenen Internetseite, auf der auch die
weiteren Informationen zum Fischereifonds nach Artikel 49 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2021/1060 bereitgestellt werden. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.”

Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und in ihm werden die Satze 2 und 3 wie
folgt gefasst:

~Sofern Betroffene von mehreren veréffentlichenden Stellen Zahlungen erhalten
haben, kdnnen sie ihre Datenschutzrechte bei jeder dieser veréffentlichenden Stel-
len geltend machen. Ist die Stelle, bei der der Betroffene seine Rechte nach Satz
2 geltend macht, nicht die fur diesen Fall zustédndige Stelle, hat sie den Antrag
nach Klarung der Verantwortlichkeiten an die insoweit zustandige Stelle weiterzu-
leiten.”

Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und in ihm wird in Satz 1 das Wort ,Internet-
seite” durch die Worter ,Internetseiten nach Absatz 1 und 2“ ersetzt.

Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und in ihm wird das Wort ,Internetseite” durch
die Worter ,Internetseiten nach Absatz 1 und 2“ ersetzt.

Der bisherige Absatz 5 wird durch folgenden Absatz 6 ersetzt:

,(6) Die nach Absatz 1 zu verdffentlichenden Informationen werden zwei
Jahre nach dem ersten Tag ihrer Veroffentlichung geléscht. Die nach Absatz 2 zu
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veroffentlichenden Informationen werden nach MalRgabe des Artikels 49 Absatz 3
Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2021/1060 gel6scht.”

4. § 2awird § 3 und wie folgt geéndert:

a)

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Wer die in § 2 Absatz 1 und 2 bezeichneten Informationen von den Inter-
netseiten der Bundesanstalt erhebt und speichert, darf diese Daten nur zum Zweck
der sachbezogenen Information der Offentlichkeit tiber die Begiinstigten der Agrar-
und Fischereifonds nach MaRgabe des Absatzes 2 verwenden.”

Absatz 2 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 1 wird wie folgt geandert:

aaa) In Nummer 1 werden die Worter ,der Internetseite” durch die Wérter
,den Internetseiten nach § 2 Absatz 1 und 2“ ersetzt und die Wérter
,soweit es sich um Daten Uber Zahlungen aus den Agrarfonds han-
delt,“ gestrichen.

bbb) In Nummer 3 werden die Worter ,Empfanger von Zahlungen“ durch
das Wort ,Beglinstigten® ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,Im Fall des Fischereifonds gilt Satz 1 Nummer 1 nur fir die Daten nach Artikel
49 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2021/1060.*

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingeflgt:

»(3) Die nach Absatz 1 verarbeiteten Daten sind spatestens mit Ablauf von
zwei Jahren nach dem Tag ihrer ersten Verdffentlichung auf den Internetseiten
nach § 2 Absatz 1 und 2 von den in Absatz 1 bezeichneten Nutzern zu |6schen.
Fur den Fischereifonds gilt Satz 1 nur flir Daten nach Artikel 49 Absatz 3 Unterab-
satz 2 der Verordnung (EU) 2021/1060. Auf den Internetseiten nach § 2 Absatz 1
und 2 wird auf den ersten Tag der Veroffentlichung hingewiesen.*

5. Die bisherigen §§ 3 bis 5 werden durch die folgenden §§ 4 bis 6 ersetzt:

.S 4

Verordnungsermachtigungen

Das Bundesministerium fur Ernahrung und Landwirtschaft trifft im Einvernehmen

mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates ndhere Bestimmungen uber Einzelheiten des Verfahrens oder tech-
nische und organisatorische MalRnahmen im Sinne des § 2 Absatz 4 Satz 1 fir die
Veroffentlichung der Informationen im Internet, insbesondere tber

1.

2.

den Inhalt und Aufbau der Internetseiten nach § 2 Absatz 1 und 2,

Form und Art der Darstellung der Verdffentlichung, insbesondere durch Zurverfi-
gungstellen der Informationen in einem offenen, maschinenlesbaren Format,
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3. Ausnahmen von § 2 Absatz 1 Satz 1 fir die in Artikel 58 Absatz 2 der Durchflih-
rungsverordnung (EU) 2022/128 bezeichneten Falle,

4. die Eingabe, Berichtigung, Einschrankung der Verarbeitung und Léschung von In-
formationen,

5. die Einsicht in die Internetseiten nach § 2 Absatz 1 und 2,

6. die zu verdéffentlichenden Informationen Uber Beglinstigte der Agrarfonds, die Zah-
lungen weniger oder gleich 1 250 Euro erhalten haben,

7. den Datenschutz und die Datensicherheit, wobei sicherzustellen ist, dass die Ver-
offentlichungen unversehrt, vollstandig und aktuell bleiben und jederzeit ihrem Ur-
sprung nach zugeordnet werden kénnen.

§5
Besondere Bestimmungen

Dieses Gesetz gilt auch fur die Veroffentlichung von Informationen Uber die Zah-
lung von Mitteln aus den Agrarfonds der Agrar-Haushaltsjahre ab 2023 fir die in Artikel
104 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer i bis iv der Verordnung (EU) 2021/2116
bestimmten Falle. Satz 1 gilt mit der MalRgabe, dass anstelle der in § 2 Absatz 1 Satz
1 genannten Informationen nur die in Artikel 111 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 Uber die Finan-
zierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur
Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98,
(EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABI. L 347
vom 20.12.2013, S. 549) genannten Informationen verdéffentlicht werden. Insoweit dient
dieses Gesetz auch zur Durchfiihrung dieser Rechtsvorschrift.

§6
Ubergangsvorschrift

Fir die Veroffentlichung von Informationen tber die Zahlung von Mitteln aus den
Agrarfonds der Agrar-Haushaltsjahre bis 2022 sowie aus dem Europaischen Meeres-
und Fischereifonds sind die Bestimmungen des Agrar- und Fischereifonds-Informatio-
nen-Gesetzes vom 26. November 2008 (BGBI. | S. 2330), das zuletzt durch Artikel 2
Absatz 25 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2752) geandert worden
ist, weiter anzuwenden.”

Artikel 2

Anderung des Tierarzneimittelgesetzes

Das Tierarzneimittelgesetz vom 27. September 2021 (BGBI. | S. 4530), das durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2852) geandert worden ist, wird
wie folgt geandert:

1. Dem § 50 Absatz 2 wird folgender Satz angeflgt:
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»oatz 1 gilt nicht fir nicht verschreibungspflichtige registrierte homéopathische Arznei-
mittel nach § 2 Absatz 1, 2 und 3a des Arzneimittelgesetzes, soweit diese bei Tieren,
die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienen, angewendet werden.*

In § 52 Absatz 4 Satz 1, § 53 Absatz 2 und 4, § 64 Absatz 2 Satz 2, § 65 Absatz 3, §
69 Absatz 7 und 8, § 70 Absatz 1, § 78 Absatz 3 und § 81 Absatz 1 und 2 werden
jeweils

a) die Worter fur Wirtschaft und Energie* durch die Wérter far Wirtschaft und Klima-
schutz”,

b) die Worter ,fir Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit durch die Woérter fur
Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz“ oder

c) die Worter ,des Innern, fur Bau und Heimat® durch die Worter ,des Innern und fur
Heimat®

ersetzt.
§ 62 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 werden die Worter ,flir Wirtschaft und Energie® durch die Wérter ,fir
Wirtschaft und Klimaschutz* ersetzt.

b) Die Absatze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

»(2) Das Bundesministerium flir Erndahrung und Landwirtschaft wird ermach-
tigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium flr Gesundheit und dem Bun-
desministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates, soweit es zur Erflllung des in § 1 Absatz 1, auch in
Verbindung mit Absatz 3, genannten Zweckes erforderlich ist, fir Tierarzneimittel
und veterindrmedizintechnische Produkte
1. die Entwicklung und Herstellung,

2. die Prifung,
3. die Lagerung und Verpackung,
4. den Erwerb und die Bevorratung und

5. die Bereitstellung auf dem Markt

zu beschranken und die hierfur erforderlichen MalRnahmen vorzuschreiben. Hier-
bei kann insbesondere vorgeschrieben werden, dass

1. Uber die in Satz 1 genannten Tatigkeiten Nachweise zu fuhren und aufzube-
wahren sind,

2. das die Téatigkeiten nach Satz 1 durchfihrende Personal bestimmte Anforde-
rungen zu erfllen hat,

3. bestimmte Anforderungen an die Beschaffenheit, GroRe und Einrichtung der
Raume einzuhalten sind, in denen die Tatigkeiten nach Satz 1 stattfinden,

4. bestimmte Anforderungen an die erforderliche Hygiene bei der Durchfiihrung
der in Satz 1 genannten Tatigkeiten einzuhalten sind,
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10.

bestimmte Anforderungen an die Beschaffenheit und Kennzeichnung der Be-
haltnisse und Vorratsbehaltnisse, auch flir Ausgangsstoffe, einzuhalten sind,
die bei den in Satz 1 genannten Téatigkeiten verwendet werden,

Personen, Betriebe und Einrichtungen, die Tatigkeiten nach Satz 1 ausfihren,
ein System zu betreiben haben, das die Qualitatssicherung, die Gute Herstel-
lungspraxis oder die gute fachliche Praxis einschlieRlich der Qualitatskontrolle
und der periodischen Produktqualitatsiberprifungen zum Gegenstand hat,

Chargenproben in bestimmtem Umfang und mit bestimmter Lagerungsdauer
zurlickzustellen sind,

nicht verkehrsfahige Tierarzneimittel und nicht verkehrsfahige veterinarmedi-
zintechnische Produkte zu kennzeichnen, gesondert aufzubewahren oder zu
vernichten sind,

Uber die Haltung der bei der Herstellung und Prifung von Tierarzneimitteln
oder veterinarmedizintechnischen Produkten verwendeten Tiere Nachweise
zu fihren und aufzubewahren sind,

GroRRhandlerinnen und GroRhandler von Tierarzneimitteln oder veterinarmedi-
zintechnischen Produkten im Rahmen ihrer Dienstbereitschaft bestimmte An-
forderungen einzuhalten haben.

(3) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit

Absatz 2 Satz 2, konnen

1.

Anforderungen an den Betrieb einer tierarztlichen Hausapotheke durch eine
Tierarztin oder einen Tierarzt geregelt werden,

die Anwendung von Tierarzneimitteln durch eine Tierarztin oder einen Tierarzt
an den von ihr oder ihm behandelten Tieren beschrankt und die hierfur erfor-
derlichen MaRnahmen geregelt werden.

Vorschriften nach Satz 1 kdnnen auch fur Arzneimittel nach § 2 Absatz 1, 2 und
3a des Arzneimittelgesetzes erlassen werden.*

Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und in ihm werden die Worter ,nach den
Absatzen 1 und 2“ durch die Woérter ,nach Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz
2 oder 3, ersetzt.

4. § 89 Absatz 2 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Nach Nummer 14 wird folgende Nummer 15 eingefugt:

»15. einer Rechtsverordnung nach § 62 Absatz 2, auch in Verbindung mit Absatz

3, oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsver-
ordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung fir einen bestimmten
Tatbestand auf diese Buligeldvorschrift verweist,”.

Die bisherigen Nummern 15 und 16 werden die Nummern 16 und 17.
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Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkiundung in Kraft.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Im Rahmen der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europaischen Union ist
die Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 durch die Verordnung (EU) 2021/2116 abgeldst wor-
den. Dadurch ist es auch zu einer Anderung der Regelungen gekommen, die die sog.
Transparenz zum Gegenstand haben, d. h. die Veroffentlichung der GAP-Begunstigten des
jeweiligen Agrar-Haushaltsjahres im Internet. Zwar wird der Mitgliedstaat weiterhin ver-
pflichtet zu gewahrleisten, dass jedes Jahr nachtraglich die Informationen Uber die Begins-
tigten des Europaischen Garantiefonds fir die Landwirtschaft (EGFL) und des Europai-
schen Landwirtschaftsfonds fir Entwicklung des landlichen Raums (ELER) nebst den er-
haltenen Betragen veroffentlicht werden, teilweise ist es aber zu Anpassungen gekommen,
da nun weitergehende Informationen Uber die Begunstigten oder die jeweils betreffenden
MafRnahmen, Interventionskategorien oder Sektoren zu verdffentlichen sind. Beispiels-
weise wird nun der im Bereich des ELER kofinanzierte Betrag explizit ausgewiesen und es
werden in einigen Fallen Informationen zum zeitlichen Verlauf der Mallnahme, des Sektors
oder der Interventionskategorie verdffentlicht. Schlief3lich sieht das EU-Recht bei Beglins-
tigten, die einer Gruppe im Sinne von Artikel 2 Nummer 11 der Richtlinie 2013/34/EU an-
gehoren, die Veroffentlichung des jeweiligen Mutterunternehmens nebst seinem steuerli-
chen ldentifikationsmerkmal vor (Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/2116 in
Verbindung mit Artikel 44 Absatz 2 der Durchfuhrungsverordnung (EU) 2022/128).

Ebenso ist es zu Anderungen der EU-rechtlichen Bestimmungen gekommen, die im Bereich
der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) der Europaischen Union zur Anwendung kom-
men. Hier sind die Regelungen zur nachtraglichen Verdéffentlichung der Daten zu den ge-
forderten Vorhaben, die bisher in der Verordnung (EU) Nr. 518/2014 enthalten waren, mit
Beginn der neuen Forderperiode Uber den Europaischen Meeres-, Fischerei- und Aquakul-
turfonds (EMFAF) in die Verordnung Uberfuhrt worden, die gemeinsame Bestimmungen fir
weitere europaische Sozial- und Strukturfonds enthalt (Verordnung (EU) 2021/1060). Die
Liste der zu veréffentlichenden Vorhabendaten wurde hierbei leicht angepasst, ohne dass
es allerdings zu mageblichen inhaltlichen Veranderungen oder Erweiterungen gekommen
ist. Neu ist allerdings, dass die Vorhabendaten haufiger als bisher zu aktualisieren sind.
Zudem stellt die Verordnung (EU) 2021/1060 klar, dass die Vorhabendaten auf einem ein-
zigen Webportal oder einer Webseite verdffentlicht werden sollen, auf der auch die weiteren
Informationen zu den Zielen, Tatigkeiten, verfugbaren Fordermdglichkeiten und Erfolgen
des Programms bereitgestellt werden.

Die Anderungen im EU-Recht machen eine Anpassung des bisherigen nationalen Durch-
fUhrungsrechts im Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetz erforderlich. Diesem
Anpassungsbedarf tragt das vorliegende Anderungsgesetz mit den in Artikel 1 vorgesehe-
nen Vorschriften Rechnung. Es beschrankt sich auf die durch das geanderte EU-Recht ge-
botenen Anpassungen.

Mit Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) — 1 BvR 2380/21, 1 BvR 2449/21
—vom 29.9.2022 (BGBI. | S. 2261) hat das BVerfG § 50 Absatz 2 des Tierarzneimittelge-
setzes (TAMG) mit Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes fir un-
vereinbar und teilweise nichtig erklart. Diese Entscheidung soll, obwohl selbst gesetzes-
kraftig, durch Artikel 2 des Gesetzentwurfs im Tierarzneimittelgesetz nachvollzogen wer-
den.
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Durch die Neuordnung des Tierarzneimittelrechts auf europaischer Ebene, insbesondere
mit der Verordnung (EU) 2019/6, erfolgte eine systematische Trennung zwischen Human-
und Tierarzneimittelrecht, wobei die Verordnung (EU) 2019/6 im Falle der sog. Umwidmung
auch die Anwendung von Humanarzneimitteln bei Tieren adressiert. § 62 Absatz 2 TAMG
wird aus diesem Grund neu strukturiert, wobei der Inhalt der bisherigen Regelungskompe-
tenzen nicht erweitert wird. Die Regelungen werden prazisiert und zudem wird sicherge-
stellt, dass insbesondere Fallkonstellationen mit Humanarzneimitteln geregelt werden kon-
nen.

1. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Das Anderungsgesetz aktualisiert zunachst die Verweise auf das nun in GAP und GFP
geltende EU-Recht. Wie bisher bestimmt das Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Ge-
setz, die Stelle, die fiur die Einrichtung und den Betrieb der Internetseiten verantwortlich ist,
auf denen die Informationen verdéffentlicht werden. Diese Stelle ist weiterhin die Bundesan-
stalt fir Landwirtschaft und Ernahrung. Aufgegeben wird mit dem Anderungsgesetz die bis-
her im Gesetz angelegte gemeinsame Veroffentlichung der Informationen auf einer Inter-
netseite fir GAP und GFP. Darliber hinaus passt das Anderungsgesetz mit den in Artikel 1
vorgesehenen Regelungen die bestehende Verordnungsermachtigung an die aktuellen Er-
fordernisse an, schafft Ubergangsbestimmungen und besondere Bestimmungen, die im Zu-
sammenhang mit dem Ubergang auf die neue Férderperiode in GAP und GFP erforderlich
geworden sind.

Mit Artikel 2 des Gesetzentwurfs wird dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG) — 1 BvR 2380/21, 1 BvR 2449/21 — vom 29.9.2022 (BGBI. | S. 2261) Rechnung
getragen, indem die bereits gesetzeskraftige Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts im Tierarzneimittelgesetz (TAMG) nachvollzogen wird. Das Bundesverfassungsge-
richt erklart den § 50 Absatz 2 TAMG mit Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 12 Absatz 1 des
Grundgesetzes fur unvereinbar und ,nichtig, soweit die Vorschrift die Anwendung nicht ver-
schreibungspflichtiger und zugleich registrierter homdopathischer Humanarzneimittel bei
Tieren, die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienen, unter einen Tierarztvorbehalt
stellt”.

Ferner bedarf die Verordnungsermachtigung in § 62 Absatz 2 TAMG aufgrund der europa-
rechtlich vorgegebenen Trennung des Human- und Tierarzneimittelbereichs einer systema-
tischen Neustrukturierung, wobei der Inhalt der bisherigen Regelungskompetenzen nicht
erweitert wird.

Gleichzeitig erfolgen rechtsféormliche Anpassungen im Hinblick auf die Behérdenbezeich-
nungen der Bundesressorts.

1. Alternativen

Es bestehen keine Alternativen zur Anderung des bisherigen Agrar- und Fischereifonds-
Informationen-Gesetzes an das aktuelle EU-Recht.

Das geltende Tierarzneimittelrecht ist an den Ausspruch des Bundesverfassungsgerichts
sowie die systematische Neuordnung des Tierarzneimittelrechts auf europaischer Ebene,
insbesondere durch die Verordnung (EU) 2019/6, anzupassen. Hierzu bestehen keine Al-
ternativen.
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IV. Gesetzgebungskompetenz

Mit dem Anderungsgesetz macht der Bund von seinen Gesetzgebungskompetenzen nach
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 17 und 19 des Grundgesetzes Gebrauch.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europédischen Union und volkerrechtlichen
Vertragen

Das Anderungsgesetz dient in Artikel 1 der Durchfiihrung des Titels V Kapitel IV der Ver-
ordnung (EU) 2021/2116, der zu seiner Durchfihrung erlassenen Rechtsakte sowie der
Durchfiihrung des Titels IV Kapitel lll Abschnitt || der Verordnung (EU) 2021/1060 in Bezug
auf den Europaischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds.

Artikel 2 dient der Ubernahme des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG)
—1 BvR 2380/21, 1 BVR 2449/21 — vom 29.9.2022 (BGBI. | S. 2261) in das und der Anpas-
sung einer Verordnungsermachtigung im TAMG.

Das vorliegende Gesetz ist mit dem Recht der Europaischen Union und vdlkerrechtlichen
Vertragen vereinbar.

VL. Gesetzesfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Da das Anderungsgesetz in Artikel 1 notwendige Durchfiihrungsbestimmungen schafft, zu
denen das EU-Recht zwingt, kann eine weitergehende Rechts- und Verwaltungsvereinfa-
chung nicht erreicht werden.

Gleiches gilt fir die mit Artikel 2 in § 50 Absatz 2 TAMG vorgesehene Ubernahme des
Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) — 1 BvR 2380/21, 1 BvR 2449/21 —
vom 29.9.2022 (BGBI. | S. 2261) und die Anpassung der Verordnungsermachtigung in § 62
Absatz 2 TAMG.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Eine Nachhaltigkeitsprifung nach § 44 Absatz 1 Satz 4 der Gemeinsamen Geschaftsord-
nung der Bundesministerien ist erfolgt.

Die vorliegenden Regelungen in Artikel 1 sind im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstra-
tegie dauerhaft tragfahig, da sie erganzende Regelungen zu einer wirksamen Durchfihrung
der in der GAP und der GFP bestehenden FérdermalRnahmen enthalten. Insbesondere die
Erreichung des Ziels 16 ,Frieden und Gerechtigkeit* wird durch die Regelungen gefdrdert,
indem die Transparenz gestarkt und ein 6ffentlicher Zugang zu Informationen gewahrleistet
wird. Ferner wird mit den Regelungen dem Nachhaltigkeitsprinzip 5 Rechnung getragen,
indem durch eine Starkung der Transparenz auch eine Verbesserung der Chancengleich-
heit in Bezug auf die Beteiligung an der wirtschaftlichen Entwicklung erreicht wird.

Daruber hinaus unterstutzen die Regelungen in Artikel 2 die Erreichung des Nachhaltig-
keitsziels 3 ,Ein gesundes Leben flr alle Menschen jeden Alters gewahrleisten und ihr
Wohlergehen fordern®, indem Ermachtigungen in das TAMG zum kinftigen Erlass unterge-
setzlicher Regelungen auf dem Gebiet der weiteren Eindammung und Bekampfung antibi-
otikaresistenter Erreger in der Lebensmittelkette aufgenommen werden. Hierdurch wird den
Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung Nummer 3b) ,Gefahren und unvertretbare Risi-
ken flr die menschliche Gesundheit und die Natur sind zu vermeiden® und 4c) ,Eine nach-
haltige Land- und Fischereiwirtschaft muss produktiv, wettbewerbsfahig sowie sozial- und
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umweltvertraglich sein; sie muss insbesondere Biodiversitat, Béden und Gewasser schiit-
zen und erhalten sowie die Anforderungen an eine tiergerechte Nutztierhaltung und den
vorsorgenden, insbesondere gesundheitlichen Verbraucherschutz beachten. Rechnung
getragen.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Es entstehen keine Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand.

4. Erfullungsaufwand

4.1 Erfullungsaufwand fur Blrgerinnen und Blirger

Fur die Burgerinnen und Burger entsteht kein Erfullungsaufwand.

4.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Fir die Wirtschaft entsteht kein Erflllungsaufwand.

4.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Bund:

Dem Bund entsteht durch die mit Artikel 1 vorgenommenen Anderungen ein einmaliger
Erfullungsaufwand in Héhe von 15 825 Euro.

Dieser folgt einem einmaligen Umsetzungsaufwand, der durch IT-Programmierungen bei
der Bundesanstalt fir Landwirtschaft und Erndhrung entsteht, die fir die Anpassungen der
entsprechenden Verdffentlichungsdatenbanken sowie den darauf beruhenden Internetsei-
ten fur den Bereich der GFP und der GAP erforderlich sind. Dem Betrag liegt folgende
Berechnung zugrunde: 375 Arbeitsstunden x 42,20 Euro durchschnittlicher Personalkos-
tensatz pro Stunde = 15 825 Euro.

Lander:

Den Landern entsteht durch die mit Artikel 1 vorgenommenen Anderungen ein einmaliger
Erfullungsaufwand in Hoéhe von 251 850 Euro.

Die Uberwiegende Anzahl der Beguinstigten in der GAP und der GFP wird von den Landern
verwaltet. Auch dort sind Anpassungen der IT-Systeme fir die notwendigen Direkteingaben
erforderlich. Dem Betrag liegt folgende Berechnung zugrunde: 250 Arbeitsstunden x 43,80
Euro durchschnittlicher Personalkostensatz x 23 GAP-Zahlstellen bzw. GFP-Verwaltungs-
behorden der Lander = 251 850 Euro.

Durch die in Artikel 2 vorgesehenen Regelungen ergibt sich weder flr den Bund noch die
Lander ein Erflllungsaufwand der Verwaltung.

5. Weitere Kosten
Keine.
6. Weitere Gesetzesfolgen

Mit dem Anderungsgesetz werden in Artikel 1 die bereits im EU-Recht angelegten Trans-
parenzverpflichtungen in Bezug auf die Veréffentlichung der Begunstigten im Internet im
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nationalen Recht verankert. Es schafft, soweit das EU-Recht eine weitergehende Transpa-
renzverpflichtung vorsieht, die Grundlage fir eine weitergehende Information der Offent-
lichkeit.

Mit der in Artikel 2 vorgesehenen Anderung der Ermachtigungsgrundlage in § 62 Absatz 2
und 3 TAMG wird die Grundlage fur die dringend erforderliche Anpassung der Verordnung
Uber tierarztliche Hausapotheken (TAHAV) an die Neustrukturierung des EU-Rechts im Be-
reich Tierarzneimittel, insbesondere an die Verordnung (EU) 2019/6, geschaffen.

Andere Auswirkungen auf Verbraucherinnen und Verbraucher oder von gleichstellungspo-
litischer Bedeutung sind dagegen nicht zu erwarten. Demografische Auswirkungen sind
ebenso wenig zu erwarten. Gleiches gilt fir Auswirkungen auf das Erfordernis gleichwerti-
ger Lebensverhaltnisse.

VIl. Befristung; Evaluierung

Es ist keine Befristung oder Evaluation des Gesetzes vorgesehen, da das zugrundelie-
gende, unbefristete EU-Recht dies nicht vorsieht. Eine Befristung des Ausspruchs des Bun-
desverfassungsgerichts oder der Verordnungsermachtigung in § 62 TAMG kommt eben-
falls nicht in Betracht.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetzes)
Zu Nummer 1

Die Bezeichnung des Gesetzes wird sprachlich angepasst. Die Kurzbezeichnung bleibt un-
berlhrt.

Zu Nummer 2

Mit dieser Regelung wird wie bisher der Anwendungsbereich des Gesetzes bestimmt. Die
Verweise in das EU-Recht werden an die in der aktuellen Foérderperiode von GAP und GFP
geltenden Bestimmungen angepasst. Fur den Bereich der GAP sind dies neben den Best-
immungen in der Verordnung (EU) 2021/2116 insbesondere die Artikel 58 bis 62 der Durch-
fuhrungsverordnung (EU) 2022/128. Der Europaische Meeres-, Fischerei- und Aquakul-
turfonds wird im Anwendungsbereich des Gesetzes einheitlich als ,Fischereifonds” defi-
niert. Die Ubrigen EU-Fonds der Struktur- und Kohasionspolitik, die unter den in § 1 Num-
mer 2 genannten EU-Rechtsakt fallen, sind vom Agrar- und Fischereifonds-Informationen-
Gesetz nicht betroffen.

Zu Nummer 3
Zu Buchstabe a

Diese Regelung greift die bereits bisher in § 2 Absatz 1 des Agrar- und Fischereifonds-
Informationen-Gesetzes enthaltene Regelungstechnik auf, wobei § 2 Absatz 1 nunmehr nur
fur den Bereich der GAP gilt. Die in der GAP bestehenden EU-Fonds, der Europaische
Garantiefonds fur die Landwirtschaft (EGFL) und der Europaische Landwirtschaftsfonds fur
die Entwicklung des landlichen Raums (ELER), werden unter der auch im EU-Recht ver-
wendeten Bezeichnung ,Agrarfonds” legal definiert (vgl. Titel Il Kapitel | der Verordnung
(EU) 2021/2116). Die Regelung schafft mit Blick auf die in Artikel 98 Absatz 1 der Verord-
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nung (EU) 2021/2116 vorgesehene Durchfihrungsverpflichtung eine nationale Rechts-
grundlage fur die Veroffentlichung der Informationen Uber die jeweiligen Beglinstigten der
GAP. Die Stelle, die die Internetseite der Veroffentlichung betreibt, bleibt weiterhin die Bun-
desanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung. Ebenso stellt die Norm mit den Verweisen auf
das einschlagige EU-Recht hinreichend klar, welche Informationen im Einzelnen zu veroéf-
fentlichen sind. Unmittelbar aus dem EU-Recht folgen insoweit bestimmte Ausnahmen in
Bezug auf sog. Kleinempfanger, bei denen keine Veroffentlichung des Namens erfolgt (Ar-
tikel 98 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2021/2116. Die Regelung des § 2
Absatz 1 geht daher auch nicht Gber die im EU-Recht vorgesehenen Transparenzverpflich-
tungen hinaus. Im Vergleich zur alten Forderperiode erfolgt im EU-Recht eine Annaherung
an die im Bereich der Kohasions- und Strukturpolitik geltenden Transparenzverpflichtun-
gen, wenn auch das EU-Recht spezifische Anpassungen fir den Bereich der GAP vornimmt
(vgl. nur Artikel 98 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/2116). Kunftig kommt es beispiels-
weise zur Veroéffentlichung weiterer Informationen die MaRnahme, den Sektor oder die In-
terventionskategorie betreffend. So wird nunmehr der im Bereich des ELER kofinanzierte
Betrag explizit ausgewiesen und es werden in einigen Fallen Informationen zum zeitlichen
Verlauf der MalRinahme, des Sektors oder der Interventionskategorie verdffentlicht. Ferner
sieht das EU-Recht bei Beglinstigten, die einer Gruppe im Sinne von Artikel 2 Nummer 11
der Richtlinie 2013/34/EU angehoren, die Veroéffentlichung des jeweiligen Mutterunterneh-
mens nebst seinem steuerlichen Identifikationsmerkmal vor (Artikel 98 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2021/2116 in Verbindung mit Artikel 44 Absatz 2 der Durchfuhrungsverord-
nung (EU) 2022/128). SchlieRlich sehen Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2021/2116 in Verbindung mit Artikel 49 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2021/1060 in Ver-
bindung mit Artikel 58 Absatz 1 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2022/128 geanderte
Vorgaben zur Form der Veréffentlichung vor.

Zu Buchstabe b

Diese Regelung orientiert sich ebenso an der bisher in § 2 Absatz 1 des Agrar- und Fische-
reifonds-Informationen-Gesetzes enthaltenen Regelung. Sie gilt jedoch nur fur die GFP.
Durch die Schaffung einer eigenstandigen Regelung fur die GFP kommt kiinftig grundsatz-
lich eine Trennung der Internetseiten von GAP und GFP in Betracht. Denn Artikel 49 Ab-
satz 4 der Verordnung (EU) 2021/1060 stellt fur die fischereilichen Vorhabendaten Klar,
dass diese auf einem einzigen Webportal oder einer Webseite veroffentlicht werden sollen,
auf der auch die weiteren Informationen zu den Zielen, Tatigkeiten, verfigbaren Forder-
moglichkeiten und Erfolgen des Programms bereitgestellt werden. Bisher werden die Vor-
habendaten auf der Webseite www.agrar-fischerei-zahlungen.de verdéffentlicht. Die weite-
ren Informationen zum Fischereifonds werden auf der Webseite www.portal-fischerei.de
veroffentlicht. Hier ist gemal den gesetzlichen Vorgaben eine Zusammenfihrung der fi-
schereilichen Daten, und dementsprechend ggf. eine Trennung der Internetseiten von GAP
und GFP, erforderlich.

Zu Buchstabe ¢

Diese Regelung dient lediglich der Verbesserung der Lesbarkeit der bisherigen Bestim-
mung.

Zu Buchstabe d
Diese Regelung betrifft Folgednderungen.
Zu Buchstabe e

Diese Regelung betrifft Folgednderungen.
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Zu Buchstabe f

Diese Regelung bestimmt die Léschfristen hinsichtlich der veréffentlichten Informationen.
In Bezug auf die GAP sieht das EU-Recht weiterhin eine Loschung aller Informationen nach
Ablauf von zwei Jahren vor (Artikel 98 Absatz 4 Unterabsatz 1 Satz 2 der Verordnung (EU)
2021/2116). In Bezug auf die GFP gilt dies nur nach MalRgabe des insoweit einschlagigen
EU-Rechts (Satz 2 dieser Regelung).

Zu Nummer 4
Zu Buchstabe a

Diese Regelung entspricht dem bisherigen § 2a des Agrar- und Fischereifonds-Informatio-
nen-Gesetzes. Es werden jedoch Folgeanderungen umgesetzt. Gleichzeitig wird im Gesetz
nunmehr anstelle des Begriffs des ,Empfangers® der auch im EU-Recht vorgesehene Be-
griff des ,Begunstigten” (vgl. Artikel 98 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/2116) verwen-
det. Eine Anderung der materiellen Rechtslage ist damit nicht bezweckt (vgl. insofern be-
reits Artikel 111 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013).

Zu Buchstabe b
Zu Doppelbuchstabe aa
Zu Dreifachbuchstabe aaa

Diese Regelung betrifft Folgeanderungen. Zudem werden Unterschiede zwischen GAP und
GFP nun durch die Neufassung des Satzes 2 erfasst.

Zu Dreifachbuchstabe bbb
Diese Regelung betrifft Folgednderungen.
Zu Doppelbuchstabe bb

Diese Regelung beschrankt die zeitliche Befristung der Datennutzung in der GFP auf be-
stimmte Informationen. Denn nur diese Informationen sind in dem in § 3 Absatz 2 Nummer 1
AFIG-neu bezeichneten Zeitraum von der Internetseite nach § 2 Absatz 2 AFIG-neu zu
l6schen (vgl. § 2 Absatz 6 AFIG-neu).

Zu Buchstabe ¢

Diese Regelung bestimmt die bisher in § 2 Absatz 2 Satz 2 enthaltene Pflicht zur Loschung
der Daten durch die Nutzer nach einem Zeitraum von zwei Jahren. Auch insoweit sind fur
den Bereich der GFP Einschrankungen vorzusehen.

Zu Nummer 5
Zu § 4-neu:

Diese Regelung fasst die bisherige Vorschrift zu den Verordnungsermachtigungen neu. Im
Vergleich zum bisherigen § 3 werden zwei neue Verordnungsermachtigungen geschaffen.
So wird das Bundesministerium fir Erndhrung und Landwirtschaft erméachtigt, weitere Best-
immungen zu Form und Art der Darstellung der Verdffentlichung zu verordnen. Dies gilt
insbesondere mit Blick auf die kiinftig in der GAP vorgesehene Veroffentlichung der Infor-
mationen in einem offenen, maschinenlesbaren Format. Die Nummer 3 schafft die Mdglich-
keit im Bereich der GAP eine Ausnahme zu verordnen. Insofern ist bereits im EU-Recht
angelegt, dass bei bestimmten Interventionskategorien auf die Veroffentlichung bestimmter
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Informationen verzichtet werden kann. Im Ubrigen handelt es sich um Folgeanderungen.
Die bisherige Regelung in § 3 Absatz 2 ist gegenstandslos geworden.

Zu § 5-neu:

Diese Regelung schafft besondere Bestimmungen, die im Zusammenhang mit dem Uber-
gang von der alten auf die neue Forderperiode der GAP geboten sind. Sie betrifft sog. Alt-
mafinahmen der bisherigen GAP-Férderperiode, die auch noch im Agrar-Haushaltsjahr
2023 und dartber hinaus zur Auszahlung gebracht werden kénnen. Fur den Begriff des
Agrar-Haushaltsjahres ist auf Artikel 35 der Verordnung (EU) 2021/2116 abzustellen. Diese
sog. Altmaflnahmen sind im Einzelnen in Artikel 104 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a
Ziffer i bis iv der Verordnung (EU) 2021/2116 aufgefuhrt. Hierbei handelt es sich beispiels-
weise um alle Auszahlungen im Agrar-Haushaltsjahr 2023, die bis zum 31. Dezember 2022
vorgenommen worden sind, oder um Auszahlungen fur Malnahmen auf der Grundlage von
noch bis zum 31. Dezember 2025 durchfuhrbarer Programme zur Entwicklung des landli-
chen Raums nach der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013. FUr diese Falle besteht weiter nur
das Erfordernis, diejenigen Informationen zu veréffentlichen, die von Artikel 111 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1306/2013 erfasst sind. Eine weitergehende Veroéffentlichung, wie nun im
Grundsatz in Artikel 98 der Verordnung (EU) 2021/2116 vorgesehen, erfolgt in diesen Fal-
len nicht. Gleichwohl gelten auch bei diesen sog. Altmafnahmen im Ubrigen, bspw. hin-
sichtlich der Form der Veroffentlichung, die Bestimmungen der aktuellen Forderperiode
(vgl. nur Artikel 58 Absatz 1 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2022/128). Vor diesem
Hintergrund ist mit Ausnahme der zu verdffentlichenden Informationen das Agrar- und Fi-
schereifonds-Informationen-Gesetz in seiner geanderten Fassung zur Anwendung zu brin-
gen.

Zu § 6-neu:

Diese Regelung schafft Ubergangsvorschriften mit Blick auf die bereits erfolgten Veroffent-
lichungen der Agrar-Haushaltsjahre 2022 und friher. Diesbezuglich ist erforderlich, dass
das Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetz in seiner bisherigen Fassung weiter-
hin zu Anwendung kommt. So werden beispielsweise die Informationen des Agrar-Haus-
haltsjahres 2022 noch bis Mai 2025 auf der entsprechenden Internetseite der Bundesanstalt
veroffentlicht. Hierflr bedarf es weiterhin einer entsprechenden Rechtsgrundlage im natio-
nalen Recht, die dem insoweit geltenden EU-Recht entspricht. Entsprechendes qilt flir Zah-
lungen, die den Europaischen Meeres- und Fischereifonds betreffen.

Zu Artikel 2 (Anderung des Tierarzneimittelgesetzes)
Zu Nummer 1

Der § 50 Absatz 2 TAMG in seiner bisherigen Form ist gemaf Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfG) — 1 BvR 2380/21, 1 BvR 2449/21 — vom 29.9.2022 (BGBI. | S.
2261) mit Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes unvereinbar und
»hichtig, soweit die Vorschrift die Anwendung nicht verschreibungspflichtiger und zugleich
registrierter homoopathischer Humanarzneimittel bei Tieren, die nicht der Gewinnung von
Lebensmitteln dienen, unter einen Tierarztvorbehalt stellt. Die Anderung vollzieht die be-
reits gesetzeskraftige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nach.

Zu Nummer 2

Es erfolgen rechtsformliche Anpassungen im Hinblick auf die Behérdenbezeichnungen der
Bundesressorts.
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Zu Nummer 3
Zu Buchstabe a

Es erfolgt eine rechtsférmliche Anpassung im Hinblick auf die Behdrdenbezeichnung des
Bundesressorts.

Zu Buchstabe b

§ 62 Absatz 2 TAMG wird neu strukturiert, wobei der Inhalt der bisherigen Regelungskom-
petenzen nicht erweitert wird. Die Regelungen werden prazisiert und zudem wird sicherge-
stellt, dass insbesondere Fallkonstellationen mit Humanarzneimitteln geregelt werden kén-
nen.

Die Anderung umfasst weiter alle Tatigkeiten und Voraussetzungen, fiir die nach § 62 Ab-
satz 2 Nummern 1 bis 11 TAMG - alt - Regelungen in einer Rechtsverordnung getroffen
werden durfen.

§ 62 Absatz 3 Satz 1 TAMG fasst die nach Absatz 2 moglichen Regelungen fur den Fall
des Betriebs einer tierarztlichen Hausapotheke durch eine Tierarztin oder einen Tierarzt
zusammen. Darlber hinaus kdnnen Uber den Satz 1 wie bisher Regelungen uber die An-
wendung von Tierarzneimitteln getroffen werden. Satz 2 bezieht ausdricklich die Hu-
manarzneimittel in den Anwendungsbereich mit ein.

Zu Nummer 4

Redaktionelle Folgeanderungen zu Nummer 3.
Zu Nummer 5

Zu Buchstabe a

Mit § 89 Absatz 2 Nummer 15 wird die Voraussetzung zur Buldgeldbewehrung geschaffen,
soweit die entsprechende Verordnung BuRgeldvorschriften enthalt.

Zu Buchstabe b
Redaktionelle Folgednderungen zu Buchstabe a.
Zu Artikel 3 (Inkrafttreten)

Das Gesetz sollte unmittelbar nach Verkiindung in Kraft treten, damit das erforderliche Ver-
ordnungsgebungsverfahren fir die Veroéffentlichung der Informationen des Agrar-Haus-
haltsjahres 2023, fir das Artikel 1 die Rechtsgrundlage schafft, rechtzeitig zum Abschluss
gebracht werden kann.

Die mit Artikel 2 vorgesehenen Anderungen sollten ebenfalls nach Verkiindung in Kraft tre-
ten, um das TAMG in § 50 an die nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
geltende Rechtslage anzupassen sowie mit § 62 TAMG die fur das untergesetzliche Regel-
werk erforderliche Ermachtigungsgrundlage zu schaffen.
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	Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetzes und des Tierarzneimittelgesetzes
	Artikel 1
	Änderung des Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetzes
	Das Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetz vom 26. November 2008 (BGBl. I S. 2330), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 25 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2752) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Die Bezeichnung des Gesetzes wird wie folgt gefasst:
	„Gesetz zur Veröffentlichung von Informationen über die Zahlung von Mitteln aus den Agrar- und Fischereifonds der Europäischen Union“.

	2. § 1 wird wie folgt gefasst:
	§ 1 „
	Anwendungsbereich
	Dieses Gesetz dient der Durchführung


	3. § 2 wird wie folgt geändert:
	(2) „ Die für das Zahlen von Mitteln aus dem Fischereifonds zuständigen Verwaltungsbehörden des Bundes und der Länder veröffentlichen die Informationen nach Artikel 49 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/1060 im Wege der Direkteingabe auf einer von der ...
	(6) „ Die nach Absatz 1 zu veröffentlichenden Informationen werden zwei Jahre nach dem ersten Tag ihrer Veröffentlichung gelöscht. Die nach Absatz 2 zu veröffentlichenden Informationen werden nach Maßgabe des Artikels 49 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Ver...

	4. § 2a wird § 3 und wie folgt geändert:
	(1) „ Wer die in § 2 Absatz 1 und 2 bezeichneten Informationen von den Internetseiten der Bundesanstalt erhebt und speichert, darf diese Daten nur zum Zweck der sachbezogenen Information der Öffentlichkeit über die Begünstigten der Agrar- und Fischere...
	(3) „ Die nach Absatz 1 verarbeiteten Daten sind spätestens mit Ablauf von zwei Jahren nach dem Tag ihrer ersten Veröffentlichung auf den Internetseiten nach § 2 Absatz 1 und 2 von den in Absatz 1 bezeichneten Nutzern zu löschen. Für den Fischereifond...

	5. Die bisherigen §§ 3 bis 5 werden durch die folgenden §§ 4 bis 6 ersetzt:
	§ 4 „
	Verordnungsermächtigungen
	Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft trifft im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nähere Bestimmungen über Einzelheiten des Verfahrens oder technische und organis...

	§ 5
	Besondere Bestimmungen
	Dieses Gesetz gilt auch für die Veröffentlichung von Informationen über die Zahlung von Mitteln aus den Agrarfonds der Agrar-Haushaltsjahre ab 2023 für die in Artikel 104 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer i bis iv der Verordnung (EU) 2021/2116...

	§ 6
	Übergangsvorschrift
	Für die Veröffentlichung von Informationen über die Zahlung von Mitteln aus den Agrarfonds der Agrar-Haushaltsjahre bis 2022 sowie aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds sind die Bestimmungen des Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetz...




	Artikel 2
	Änderung des Tierarzneimittelgesetzes
	Das Tierarzneimittelgesetz vom 27. September 2021 (BGBl. I S. 4530), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2852) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Dem § 50 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
	2. In § 52 Absatz 4 Satz 1, § 53 Absatz 2 und 4, § 64 Absatz 2 Satz 2, § 65 Absatz 3, § 69 Absatz 7 und 8, § 70 Absatz 1, § 78 Absatz 3 und § 81 Absatz 1 und 2 werden jeweils
	3. § 62 wird wie folgt geändert:
	(2) „ Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, sowe...
	(3) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2, können

	4. § 89 Absatz 2 wird wie folgt geändert:


	Artikel 3
	Inkrafttreten
	Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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